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+++newsletter+++ 
 

Termine Februar 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Gewerbesteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Grundsteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Sozialversicherung6 25.2.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5   Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.2.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine März 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Umsatzsteuer4 10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 
Sozialversicherung5 27.3.2015 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.3.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 



 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff veröffentlicht 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat das lange erwartete endgültige Schreiben zu den 
„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröffentlicht und damit die 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) sowie zum Datenzugriff und 
zur Prüfung digitaler Unterlagen (GDPdU) abgelöst, weil die bisherigen Stellungnahmen „veraltet und 
technisch überholt waren.“ Das BMF ist der Auffassung, dass durch GoBD „keine Änderung der 
materiellen Rechtslage bzw. der Verwaltungsauffassung“ eingetreten ist. Die Anpassungen seien im 
Hinblick auf die technischen Entwicklungen vorgenommen worden. 
Die GoBD beschäftigen sich insbesondere mit der Aufbewahrung von Unterlagen aufgrund 
steuerrechtlicher und außersteuerlicher Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, der Verantwortlichkeit 
für die Führung elektronischer Aufzeichnungen und Bücher, mit den Grundsätzen der Nachvollziehbarkeit, 
Nachprüfbarkeit, Wahrheit, Vollständigkeit, Richtigkeit. Weiter werden das Belegwesen (insbesondere die 
Belegfunktion), die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und das interne Kontrollsystem, die 
Datensicherheit und die elektronische Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen geregelt. Auch der 
Datenzugriff und die Verfahrensdokumentation zur Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit und Fragen 
der Zertifizierung und Softwaretestdaten werden geregelt. Da sich die GoBD sowohl auf Groß- als auch 
auf Kleinbetriebe beziehen, wird darauf hingewiesen, dass sich die einzelnen Anforderungen an der 
Betriebsgröße orientieren. 
Die endgültige Fassung der GoBD gilt für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 beginnen. 
Hinweis: Wichtige Forderungen insbesondere der Steuerberaterschaft sind im jetzt veröffentlichten BMF-
Schreiben nicht berücksichtigt worden. So ist z. B. der Begriff „steuerrelevante Daten“ nicht definiert. Auch 



 

 

die vielen Praxisprobleme sind vom BMF nicht berücksichtigt worden. Obwohl in den letzten 20 Jahren 
erhebliche technische Entwicklungen eingetreten sind, hat die Verwaltung diese Änderungen gar nicht 
berücksichtigt. Das BMF hat auch nicht berücksichtigt, dass es fast unmöglich ist, Software bis zum 
31.12.2014 umzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob das BMF noch eine Übergangsregelung schafft. 

Bedeutung der amtlichen AfA-Tabellen für die Bestimmung des AfA-
Satzes 
Durch die Absetzungen für Abnutzung (AfA) sollen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 
abnutzbaren Wirtschaftsguts des Anlagevermögens auf die betriebsgewöhnliche Dauer der Verwendung 
oder Nutzung des Wirtschaftsguts verteilt werden, wenn die Verwendung oder Nutzung des 
Wirtschaftsguts sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt. Im Interesse 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung werden vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
Abschreibungstabellen aufgestellt. Sie geben der Wirtschaft, ihren Beratern und der Finanzverwaltung 
Hinweise über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Anlagegütern. 
Nach einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts haben die AfA-Tabellen des BMF für die 
Finanzämter den Charakter einer Dienstanweisung. Sie sind allerdings für die Gerichte nicht bindend, 
obwohl sie die Vermutung der Richtigkeit haben. Die AfA-Tabellen sind anzuwenden, soweit sie nach der 
Einschätzung des Finanzgerichts den Einzelfall vertretbar abbilden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte: Kein taggenauer Ansatz 
Die private Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge ist abschließend gesetzlich geregelt. Wird der private 
Nutzungsanteil eines betrieblichen Kraftfahrzeugs typisierend nach der 1 %-Regelung ermittelt, so erhöht 
sich diese Pauschale um monatlich 0,03 % des Listenpreises für jeden Kilometer zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte, wenn das Fahrzeug auch zu diesem Zweck genutzt werden kann. Für diesen Zuschlag 
kommt es nach Ansicht des Bundesfinanzhofs darauf an, ob und in welchem Umfang das betriebliche 
Fahrzeug tatsächlich für Fahrten zur Betriebsstätte genutzt wird. Wird das Fahrzeug an weniger als 
15 Tagen im Monat für die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb genutzt, so hat nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs eine Einzelbewertung der tatsächlich durchgeführten Fahrten mit 0,002 % des 
Listenpreises zu erfolgen. 
Dieser Auffassung folgt das Finanzgericht Düsseldorf nicht und bestätigte die Auffassung der 
Finanzverwaltung, dass die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben für jeden Kalendermonat mit 0,03 % 
des Listenpreises pro Entfernungskilometer zu ermitteln sind. Das Gericht lässt die taggenaue Berechnung 
des Zuschlagssatzes nicht zu, weil sie dem gesetzgeberisch gewollten Vereinfachungszweck 
widerspreche. 
Nun muss der Bundesfinanzhof abschließend Recht sprechen. 

Nach Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung kein 
Werbungskostenabzug für nachträglich entstehende Schuldzinsen 
Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffungskosten für Wertpapiere sind über den Sparer-
Pauschbetrag hinaus bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht als Werbungskosten abzugsfähig. 
Entstehen nach der Veräußerung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung darauf 
später weitere Schuldzinsen, sind sie nicht als nachträgliche Werbungskosten abzugsfähig. Dies ergibt 
sich aus der Änderung des Einkommensteuergesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2009. Von der 
Neuregelung sind auch Veräußerungsvorgänge bis zum 31. Dezember 2008 betroffen. Trotz der 
Rückwirkung auf zurückliegende Sachverhalte hat der Bundesfinanzhof dagegen keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Ob der Bundesfinanzhof die gleiche Auffassung für Werbungskosten trifft, deren Abzug für das Jahr 2009 
beantragt wird, wenn die dazu gehörenden Einnahmen vor dem 1. Januar 2009 erzielt wurden, bleibt noch 
abzuwarten. 

Nutzung eines zum Betriebsvermögen des Ehegatten gehörenden PKWs 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen 
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich 
Umsatzsteuer anzusetzen. Diese Abgeltungswirkung gilt nicht für die Nutzung des betrieblichen PKWs, 
den ein Steuerzahler auch im Rahmen eines anderen Betriebs oder einer Überschusseinkunftsart nutzt. In 
diesen Fällen ist die entsprechende Nutzungsentnahme gesondert zu bewerten. 
Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof den Fall zu entscheiden, bei dem ein PKW, der einem Ehegatten 
gehörte, von beiden Ehegatten in ihrem jeweiligen Betrieb genutzt wurde. Das Gericht hat dabei 



 

 

klargestellt, dass die Nutzung des PKWs durch den anderen Ehegatten mit der Anwendung der 
1 %-Regelung beim Eigentümer-Ehegatten abgegolten war. Eine zusätzliche Nutzungsentnahme war nicht 
anzusetzen. Allerdings konnte die Ehefrau auch keinen Pauschalbetrag von 0,30 €/km als 
Betriebsausgabe ansetzen. 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder 
Dienstleistungen bei Inanspruchnahme des Behinderten-Pauschbetrags 
Behinderte haben ein Wahlrecht zwischen der Geltendmachung eines Behinderten-Pauschbetrags oder 
eines Abzugs der behinderungsbedingten Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung allgemeiner 
Art. Die Inanspruchnahme des Behinderten-Pauschbetrags schließt eine Steuerermäßigung für die den 
Pauschbetrag übersteigenden Aufwendungen als haushaltsnahe Dienstleistungen aus. 
Ein zusätzlicher Abzug ist nach Auffassung der Verwaltung jedoch in Höhe der zumutbaren Belastung 
möglich, wenn der Behinderte die zweite Alternative wählt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zuwendung einer Ehrenmitgliedschaft in einem Golfclub als Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit 
Wird einem früher firmenspielberechtigten Vorstandsmitglied einer Bank nach Ruhestandseintritt eine 
Ehrenmitgliedschaft in einem Golfclub gewährt, kann dies zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führen. Dies ist 
z. B. dann der Fall, wenn der Golfclub dabei auf die Mitgliedsbeiträge verzichtet und mit dieser Zuwendung 
die Arbeitsleistung des Vorstandsmitglieds entlohnt werden soll. In dem vom Bundesfinanzhof 
entschiedenen Fall war die Bank alleiniger Anteilseigner des Golfclubs. 
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören neben laufenden Vergütungen auch andere 
Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Das 
gilt auch für früher geleistete Dienste. Dabei ist es nicht entscheidend, dass zwischen Leistung und 
Dienstverhältnis ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Vielmehr muss die Zuwendung des Vorteils 
eine Entlohnung der Dienste des Arbeitnehmers darstellen. 

Mieter darf Miete trotz vertraglichen Verbots mindern 
In einem vom Kammergericht Berlin entschiedenen Fall stritten die Mietparteien nach dem Wegfall eines 
Zugangs zum Pausenraum des Mietobjekts über die Minderung der Miete für einzelne Monate. Der Mieter 
hatte für zwei Monate die Miete gemindert, danach aber wieder die volle Miete vorbehaltlos gezahlt. 
Gegen die Forderung des Vermieters auf vollständige Mietzahlung verteidigte sich der Mieter mit einer 
Aufrechnung wegen mangelbedingt überzahlter Miete für weitere Monate. Nach dem Mietvertrag war eine 
Aufrechnung oder eine Mietminderung ausgeschlossen, es sei denn, die Forderung war vom Vermieter 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. Auf diese Klausel hatte sich der Vermieter im Gerichtsverfahren 
berufen. 
Nach Ansicht des Gerichts ist eine solche Mietklausel unwirksam. Der Mieter kann jedoch die gezahlte 
Miete nicht zurückfordern, wenn er gewusst hat, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet war. 
Ein Rückforderungsanspruch setzt also die positive Kenntnis des Mieters voraus, dass er im 
Zahlungszeitpunkt der Miete diese nicht in voller Höhe schuldet. Verwendet der Vermieter eine 
unwirksame Klausel im Mietvertrag, die eine Mietminderung durch den Abzug von der monatlichen 
Mietzahlung ausschließen soll, so steht dies der Kenntnis des Mieters vom Eintritt einer Minderung 
regelmäßig entgegen. Es wäre Sache des Vermieters darzulegen und zu beweisen, dass der Mieter die 
Unwirksamkeit der Klausel erkannt hat. Diesen Beweis hat der Vermieter im Verfahren nicht erbracht. 

Vermieter kann einem Besucher Hausverbot erteilen 
Ein Vermieter greift unzulässig in Mieterrechte ein, wenn er ohne sachlichen Grund einem Besucher eines 
Mieters Hausverbot erteilt. Ein Hausverbot ist jedoch wirksam, wenn kein Mieter den Besuch wünscht und 
dem Hausverbot nicht widerspricht. Dies hat das Amtsgericht München entschieden. 
In dem entschiedenen Fall hatte die Vermieterin von Wohnungen in einem größeren Gebäudekomplex 
dem Bruder eines gewerblichen Mieters ein Hausverbot für einzelne Stockwerke erteilt. Das Hausverbot 
wurde ausgesprochen, weil angeblich die Büroräume des Mieters genutzt wurden, um selbst in 
Konkurrenz zur Vermieterin fünf Wohnungen unterzuvermieten und um neue Wohnungen anzuwerben. 
Hierzu soll er konkret andere Mieter angesprochen und sogar eingeschüchtert haben, damit diese ihre 
Wohnungen an Besucher aus dem arabischen Raum untervermieten. Die Wohnungen wurden für kurze 
Zeiträume quasi als Hotelzimmer vermietet. Das Gericht gab der Vermieterin Recht. Das für einzelne 
Stockwerke erteilte Hausverbot ist wirksam. Grundsätzlich hat zwar jeder Eigentümer das Recht, einem 
Dritten das Betreten des Eigentums zu verbieten. Dieses Recht gilt aber nur eingeschränkt, denn ein 



 

 

Mieter kann jederzeit Besuch empfangen. Gegenüber sonstigen Dritten steht es dem Eigentümer jedoch 
frei, ein Hausverbot auszusprechen, solange nicht ein Mieter geltend macht, dass er diese Person 
empfangen will. Im entschiedenen Fall konnte der Dritte diesen Nachweis nicht führen. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2015 beantragen 
Aufgrund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie 
der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf 
Fristverlängerung ab 2015 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2014 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der 
Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2014 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe 
der Voranmeldung Januar 2015 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2015 bis zum 
10.2.2015 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für 
2015 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2015 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2014 angemeldet und bis zum 10.2.2015 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2016 fällige Vorauszahlung für Dezember 2015 angerechnet. 
Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2015 grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse 
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2015 zu stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme 
der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 

Festsetzungsfrist bei leichtfertiger Inanspruchnahme der 
Umsatzsteuerfreiheit für innergemeinschaftliche Lieferungen 
Steuerfestsetzungen können unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb der sog. Festsetzungsfrist 
zuungunsten des Steuerzahlers geändert werden. Die Festsetzungsfrist beginnt am Ende des Jahres, in 
dem die Steuererklärung abgegeben wurde und endet vier Jahre später. Wurde beispielsweise die 
Umsatzsteuererklärung 2009 im Jahr 2010 abgegeben, endet am 31.12.2014 die Möglichkeit, die 
angemeldete Umsatzsteuer 2009 zu ändern. Sind Steuern hinterzogen worden, erhöht sich die 
Festsetzungsfrist auf zehn Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkürzung auf fünf Jahre. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall stritt man darum, ob ein Unternehmer leichtfertig 
Umsatzsteuern verkürzt hatte, weil er innergemeinschaftliche Lieferungen umsatzsteuerfrei behandelt 
hatte, ohne über vollständige Frachtbelege zu verfügen. 
Das Gericht entschied, dass wegen der fehlerhaften Frachtbelege die Steuerfreiheit zwar versagt werden 
kann. Ob dies aber eine leichtfertige Steuerverkürzung ist, die zu einer Verlängerung der Verjährungsfrist 
auf fünf Jahre führt, muss gesondert überprüft werden. Der Unternehmer handelt nur dann leichtfertig, 
wenn es sich ihm nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen zumindest hätte aufdrängen 
müssen, dass er die Steuerfreiheit nicht nachweisen kann. Die Sache wurde an das Finanzgericht 
zurückverwiesen, das jetzt die Frage klären muss, ob der Unternehmer leichtfertig gehandelt hat. 

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für eine sog. Dinnershow 
Eine Dinnershow ist eine Veranstaltung, bei der sowohl kulinarische als auch künstlerische Leistungen 
erbracht werden. Setzt sich die Veranstaltung gleichgewichtig aus Restaurations- und kulturellen 
Veranstaltungselementen zusammen, ist dies nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 



 

 

eine komplexe einheitliche Gesamtleistung, die dem Umsatzsteuerregelsatz von 19 % unterliegt. Der 
ermäßigte Steuersatz für Schaustellerleistungen oder Theatervorführungen komme nicht in Betracht. Dafür 
sei Voraussetzung, dass die kulturelle Veranstaltungskomponente den Hauptbestandteil der einheitlichen 
Gesamtleistung bildet. Bei einer Dinnershow sei das nicht der Fall. 
Der Bundesfinanzhof muss nun entscheiden. 

Keine Entgeltminderung und Vorsteuerkürzung bei Zentralregulierung 
Gewährt ein Zentralregulierer seinen Anschlusskunden Preisnachlässe für den Bezug von Waren von 
bestimmten Lieferanten, führt dies nicht zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage der Leistungen, 
die der Zentralregulierer gegenüber diesen Lieferanten erbringt. Entsprechend ist der Vorsteueranspruch 
der Anschlusskunden aus den Rechnungen der Lieferanten nicht zu kürzen. Dies hat der Bundesfinanzhof 
unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung entschieden. Der Zentralregulierer erbrachte einerseits 
Leistungen gegenüber den Lieferanten (Werbung für deren Warenabsatz, Übernahme des Delkredere und 
der Zentralregulierung für alle Lieferungen an die Anschlusskunden) und andererseits gegenüber seinen 
Anschlusskunden (Übernahme des Zahlungsverkehrs). Für die Leistungen gegenüber den Lieferanten 
erhielt er eine Provision in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes auf den Bruttowarenwert, die er zum Teil 
an die Anschlusskunden weitergab. Die Bemessungsgrundlage für die vom Zentralregulierer gegenüber 
den Lieferanten seiner Anschlusskunden erbrachten Leistungen war nicht zu mindern, da der 
Zentralregulierer den Lieferanten keinen Nachlass für diese Leistungen gewährte. 

Keine Geschäftsveräußerung bei weiterer Vermietung des Grundstücks 
durch den Veräußerer und bisherigen Vermieter 
Eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung setzt voraus, dass der bisherige Unternehmer sein 
Unternehmen auf einen Erwerber überträgt und dieser beabsichtigt, das übernommene Unternehmen 
fortzuführen. An der Übertragung eines Unternehmens fehlt es, wenn der Vermieter eines Grundstücks 
dieses auf einen Erwerber überträgt, mit diesem einen Mietvertrag über das Grundstück abschließt und 
gegenüber den Mietern wie bisher als Vermieter auftritt. Dann setzt der bisherige Eigentümer vielmehr 
sein Vermietungsunternehmen fort. Dass er sein Vermietungsunternehmen nicht mehr als Eigentümer, 
sondern als Zwischenmieter fortführt, ist unerheblich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Keine Umsatzsteuer auf PKW-Nutzung des Unternehmers für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betrieb 
Wird ein dem Unternehmensvermögen zugeordneter PKW vom Unternehmer für private Zwecke genutzt, 
ist dies umsatzsteuerlich relevant. Soweit vorsteuerbelastete Kosten angefallen sind, sind diese mit den 
auf den privaten Nutzungsanteil entfallenden Kosten der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 
Die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs allerdings 
unternehmerische Fahrten und dienen nicht privaten Zwecken. 

Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung 
Durch das sogenannte Kroatien-Anpassungsgesetz wurde die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers auf Lieferungen von Edelmetallen und unedlen Metallen erweitert. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die bis zum 31.12.2014 bestehende 
Nichtbeanstandungsregelung um sechs Monate verlängert. 
Die Übergangsregelung lautet nunmehr: 
· Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Lieferungen von Gold, soweit sie bereits vor dem 

1. Oktober 2014 unter die Vorschriften fielen), unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 
30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 ausgeführt werden, ist es beim leistenden Unternehmer und beim 
Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der 
Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird. 

· Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts nach dem 
30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 vereinnahmt wird und die Leistung erst nach der Vereinnahmung des 
Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird. 



 

 

Einzelner Wohnungseigentümer kann Sanierung des 
Gemeinschaftseigentums verlangen 
Wohnungseigentümer müssen sich an den Kosten dringend erforderlicher Sanierungsmaßnahmen des 
Gemeinschaftseigentums beteiligen. Das gilt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch dann, wenn 
sie sich die Maßnahme wirtschaftlich nicht leisten können. Stimmen sie einem entsprechenden Beschluss 
nicht zu, machen sie sich schadensersatzpflichtig. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall wurde in einem Zweifamilienhaus das Kellergeschoss zu einer 
dritten Wohnung ausgebaut. Alle drei Wohnungen wurden danach als Eigentumswohnungen veräußert, 
eine Mängelhaftung wurde in den Kaufverträgen ausgeschlossen. Als in der Kellerwohnung Feuchtigkeit 
festgestellt wurde, verlangten die Eigentümer dieser Wohnung die Sanierung der Wände. An den dafür 
anfallenden Kosten wollten sich die anderen Wohnungseigentümer nicht beteiligen, obwohl die Mängel die 
Wohnung zwischenzeitlich unbewohnbar gemacht hatten. 
Das Gericht gab dem klagenden Eigentümer Recht. Die anderen Eigentümer müssen sich anteilig an den 
Sanierungskosten beteiligen und dafür eine Sonderumlage bilden. Die Richter gingen sogar noch einen 
Schritt weiter und verurteilten sie zur Zahlung von Schadensersatz für den Nutzungsausfall, der durch die 
Verzögerung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen entstanden war. Rücksicht auf die möglicherweise 
eingeschränkte Zahlungsfähigkeit der anderen Eigentümer nahm das Gericht nicht. Gegebenenfalls 
müssten diese sich sogar von ihrem Wohnungseigentum trennen, wenn sie die auf sie entfallenden Anteile 
der Sonderumlage nicht aufbringen könnten, so die Ansicht der Richter. 

Handelsvertreter: Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für 
„Einfirmenvertreter“ 
Arbeitsgerichte sind u. a. ausschließlich zuständig für im Arbeitsgerichtsgesetz näher bezeichnete 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Als Arbeitnehmer in diesem 
Sinne gelten auch Handelsvertreter, die vertraglich nicht für weitere Unternehmer tätig werden dürfen (so 
genannte Einfirmenvertreter kraft Vertrags) und Handelsvertreter, denen dies nach Art und Umfang der 
verlangten Tätigkeit nicht möglich ist (so genannte Einfirmenvertreter kraft Weisung). 
Wird einem Handelsvertreter auferlegt, hauptberuflich für den Unternehmer tätig zu werden, mit dem er 
den Handelsvertretervertrag geschlossen hat, so ist er als Einfirmenvertreter kraft Vertrags einzustufen. 
(Quelle: Beschluss des Bundesgerichtshofs) 

Kaufrecht: „Schnäppchenpreis“ bei einer eBay-Auktion 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall wurde ein Gebrauchtwagen bei eBay zum Kauf 
angeboten und ein Mindestgebot von 1 € festgesetzt. Ein Interessent bot kurz nach Beginn der eBay-
Auktion 1 € für den PKW und setzte dabei eine Preisobergrenze von 555,55 €. Einige Stunden später 
brach der Anbieter die eBay-Auktion ab und teilte dem Interessenten, der mit seinem Anfangsgebot 
Höchstbietender war, mit, dass er außerhalb der Auktion den Wagen für 4.200 € verkauft habe. Der 
Interessent verlangte daraufhin Schadensersatz wegen Nichterfüllung des nach seiner Ansicht wirksam zu 
einem Kaufpreis von 1 € geschlossenen Kaufvertrags, und zwar in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen 1 € und dem tatsächlichen Wert des Fahrzeugs. 
Das Gericht bejahte den Schadensersatzanspruch, weil der Kaufvertrag weder sittenwidrig war noch dem 
Bieter der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen gehalten werden konnte. Bei einer Internetauktion 
rechtfertige ein grobes Missverhältnis zwischen dem Maximalgebot des Käufers und dem Wert des 
Versteigerungsobjekts nicht ohne Weiteres den Schluss auf eine verwerfliche Gesinnung des Bieters. 
Durch die Wahl eines niedrigen Startpreises ohne Festsetzung eines Mindestpreises sei der Anbieter das 
Risiko eines für ihn ungünstigen Auktionsverlaufs eingegangen, das sich durch den nicht gerechtfertigten 
Abbruch der Auktion verwirklicht hat. 

Verkehrssicherungspflicht bei der Gestaltung einer Parkbucht 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall fuhr der Eigentümer eines auf eine 
unterdurchschnittliche Bodenfreiheit von nur 10,1 cm tiefer gelegten, 4,63 m langen Fahrzeugs abends in 
eine 5 m lange und 3,5 m breite Parktasche eines öffentlichen Parkplatzes. Dabei kam er in der Dunkelheit 
mit dem vorderen Karosserieteil seines Fahrzeugs über den stirnseitig angebrachten, mindestens 20 cm 
hohen Randstein des Parkplatzes hinaus und beschädigte dabei die Verkleidung des vorderen 
Stoßfängers. Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt unbeleuchtet war und es keinen Hinweis auf die Höhe 
des Bordsteins gab, nahm der Geschädigte die für die Verkehrssicherungspflicht zuständige Stadt auf 
Schadensersatz in Anspruch. 
Das Gericht wies die Klage ab. Nach Auffassung des Gerichts ist der Parkplatz entsprechend den 
technischen Regelungen eingerichtet und hergestellt worden. Randsteine dienen der Begrenzung der 
Parkfläche und sind schon deshalb nicht ohne weiteres stets zum „Darüber-Fahren“ oder auch nur zum 



 

 

„Überhangparken“ mit den vorderen Karosserieteilen durch Anfahren der Fahrzeuge mit den Rädern bis 
zur Bordsteinkante geeignet bzw. konzipiert. Die mit der Höhe der Randsteine verbundenen Gefahren und 
Risiken waren für einen durchschnittlich aufmerksamen Kraftfahrer auch in der Dunkelheit bei Anpassung 
des Fahrverhaltens an die herrschenden Lichtverhältnisse ohne Weiteres erkennbar und beherrschbar. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


